
Vorgeschichte Art. 94

Artikel 94
(1) Richter kann nur sein, wer dem Volk und seinem sozialistischen Staat treu 

ergeben ist und über ein hohes Maß an Wissen und Lebenserfahrung, an 
menschlicher Reife und Charakterfestigkeit verfügt.

(2) Die demokratische Wahl aller Richter, Schöffen und Mitglieder gesell
schaftlicher Gerichte gewährleistet, daß die Rechtsprechung von Frauen und 
Männern aller Klassen und Schichten des Volkes ausgeübt wird.
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I. Vorgeschichte

1. Unter der Verfassung von 1949.
a) Nach Art. 128 der Verfassung von 1949 konnte Richter nur sein, wer nach seiner 1 

Persönlichkeit und Tätigkeit die Gewähr dafür bot, daß er ein Amt gemäß den Grundsät
zen der Verfassung ausübte. Art. 129 a.a.O. legte der Republik die Verpflichtung auf, 
durch den Ausbau der juristischen Bildungsstätten dafür Sorge zu tragen, daß Angehörige 
aller Schichten des Volkes die Möglichkeit hatten, die Befähigung zur Ausübung des Be
rufes als Richter, Rechtsanwalt und Staatsanwalt zu erlangen.

b) Einfache Gesetzgebung. § 11 des Gesetzes über die Verfassung der Gerichte der 2 
DDR (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG) vom 2.10. 19521 präzisierte die Vorausset-
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